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 Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung  
Stellen der Arzneimittel 

I Zweckbestimmung und Geltungsbereich 
Die Empfehlungen zur Qualitätssicherung beschreiben die Verfahrensweise beim patienten-
individuellen Stellen der Arzneimittel durch die öffentliche Apotheke. Dabei portioniert der 
Apotheker für jeden notwendigen Einnahmezeitpunkt die vom Patienten benötigten Arznei-
mittel in einem Gesamtgebinde für maximal sieben Tage. Ziel des patientenindividuellen 
Stellens ist die Verbesserung der Compliance und damit die Optimierung der Qualität der 
Versorgung des Patienten mit Arzneimitteln. 
 
 
II Regulatorische Anforderungen  
Um das patientenindividuelle Stellen der Arzneimittel als Dienstleistung anbieten zu können, 
ist es für die Apotheke empfehlenswert, Hausapotheke zu sein und den Patienten als einge-
schriebenen Patienten zu betreuen.  
 
Arzneimittel, die aufgrund einer ärztlichen Verordnung angewendet werden sollen, müssen 
der Verordnung entsprechen. Es müssen die Abgabebestimmungen der jeweiligen Arznei-
mittellieferverträge beachtet werden. Die Vollversorgung des Patienten muss gewährleistet 
werden; der Ausschluss bestimmter Arzneimittel ist nicht zulässig.  
 
Rechtlich unbedenklich ist es, wenn das Stellen der verordneten Arzneimittel nach der Ab-
gabe vorgenommen wird. Sofern vor der Abgabe gestellt werden soll, bedarf es demgegen-
über einer entsprechenden Rezepturverordnung des betreffenden Arztes. Aus versiche-
rungsrechtlichen Erwägungen sollten nur Arzneimittel gestellt werden, die aus der Apotheke, 
die die Arzneimittel patientenindividuell stellt, bezogen worden sind. 
 
 
III Zuständigkeiten 
Der Apothekenleiter trägt die Verantwortung für die Koordination der Abläufe in der Apothe-
ke. Die Arzneimittel sind unter Berücksichtigung des „Vier-Augen-Prinzips“ zu stellen. Es ist 
zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter für diese Tätigkeit ausreichend geschult sind.  
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IV Stellen der Arzneimittel 
 

nein

ja

nein

ja

I Patientenindividuelles Stellen
 der Arzneimittel gewünscht und 

sinnvoll

III Prüfung der Medikation
(entsprechend den Vorgaben in der Leitlinie 
zur Information und Beratung des Patienten 
bei der Abgabe von Arzneimitteln - Erst- und 
Wiederholungsverordnung)

IV Auswahl der Arzneimittel
- Geeignete Medikation?
- Geeignete Darreichungsform?
- Physikalische und chemische Stabilität?

II Patientendatei
- Stammdaten des Patienten
- Medikationsdaten des Patienten 
 (verordnet, Selbstmedikation, Ärzte-
  muster)
- Vom Arzt bestätigte Dosierung
- Schriftliche Einverständniserklärung zur 
  Datenspeicherung

II Patientendaten in der 
Apotheke vorhanden?

Rücksprache mit 
Patient/Verordner Bedenken/Unklarheiten?

III Prüfung der Medikation und 
IV Auswahl der Arzneimittel

Aufnahme der 
Patientendaten

I Gründe für das patientenindividuelle 
Stellen der Arzneimittel
- Erleichterung der Anwendung der 
  Arzneimittel

Der Patient kann insbesondere in folgenden 
Fällen profitieren:
- Unbeabsichtigte mangelhafte Compliance
- Größere Zahl von Arzneimitteln
- Verschiedene Arzneimittel
- Über längeren Zeitraum stabile Arzneimit-
  teltherapie
- Definierte Einnahmezeitpunkte 

Verweis auf Leitlinie zur 
Qualitätssicherung

  - Information und Beratung des Patienten 
bei der Abgabe von Arzneimitteln - Erst- 

und Wiederholungsverordnung

V Information des Arztes

V Information des Arztes
- Vor der ersten Abgabe
- Abgleich der Medikationsdaten
- Bitte um zeitnahe Information über künftige
  Medikationsänderungen

VI Medikationsplan erstellen

VI Medikationsplan
- Name des Patienten
- Geburtsdatum
- Datum
- Angaben zu sämtlichen Arzneimitteln mit Name, 
  Stärke, Darreichungsform, Dosierung, Einnahme-
  hinweise, ggf. Aussehen, verordnendem 
  Arzt bzw. Selbstmedikation
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Fortsetzung 

ja

IX Abgabe
- Wochendosiersystem
- Weitere Arzneimittel
- Ggf. Medikationsplan 
- Ggf. Gebrauchsinformation
- Ggf. Liste der Arzneimittel, für die zum nächsten
  Besuch ein Rezept erforderlich ist
- Information und Beratung

X Pflege der Patientendatei

IX Abgabe an den Patienten

X Pflege der Patientendatei
- Elektronische Speicherung der Daten
- Aktuelle Medikationsdaten

Verweis auf Leitlinien zur 
Qualitätssicherung

  - Information und Beratung des Patienten 
bei der Abgabe von Arzneimitteln

VIII Endkontrolle

Benötigt der Patient 
darüber hinaus noch weitere 

Arzneimittel?

VIII Endkontrolle
- Vergleich des befüllten Wochendosiersystems
  mit dem Medikationsplan, den FAM-Packun-
  gen und ggf. der Verordnung
- Kontrolle der weiteren Arzneimittel
- Dokumentation
- Freigabe

VII-1.1 Beschriftung des Wochendosier-
systems
- Name des Patienten
- Geburtsdatum
- Einnahmezeitraum
- Namen der Arzneimittel, Stärke, Darreichungs-
  form, ggf. Aussehen
- ggf. Einnahmehinweise
- Name und Anschrift der Apotheke
- Datum
- Name des pharmazeutischen Unternehmers
- Chargenbezeichnung
- Verfallsdatum

Zusätzliche Arzneimittel  
bereitstellen

VII-1.2 Arzneimittel 
für maximal 7 Tage stellen

VII-1.2 Befüllung des Wochendosiersystems
- Abgetrennter Arbeitsbereich
- Mitarbeiter abstellen
- Maximal 2 h durchgehend stellen
- Mit Hilfe des aktuellen Medikationsplans
- „Vier-Augen“-Prinzip
- Ein Wochendosiersystem komplett befüllen
- Einhaltung der Hygiene- und ggf. Arbeits-
  schutzmaßnahmen
- Ggf. Teilen der Tabletten mit Tablettenteiler
- Dokumentation (Kopie des Medikationsplanes)

nein

IX-2 Neuen Termin vereinbaren

IX-2 Sicherung der Arzneimittelversorgung
- Abgabe des neuen Wochendosiersystems/   
  vereinbaren
- Möglichkeit der tel. Rücksprache bei Fragen 
  oder Problemen anbieten

VII-1.1 Beschriftung des 
Wochendosiersystems
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V Empfehlungen einer Liste zu erstellender Standardarbeitsanweisungen  
 Patientenindividuelles Stellen der Arzneimittel 
 
 


